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I. Sachverhalt und Anträge 

1. 	Die am 19. Mai 1980 eingegangene und am 10. Dezember 

1980 veröffentlichte europäische Patentanmeldung Nr. 

80 102 760.8 (Veroffentlichungs-Nr. 0 019 828) mit der 

Bezeichnung "Luftthermostat für die Gaschromatographie", 

für weiche eine Priorjtät vom 25. Mai 1979 aus einer 

Voranineldung in der Bundesrepublik Deutschland in An-

spruch genommen ist, wurde durch Entscheidung der PrU-

fungsabteilung 032 des Europäischen Patentamts vom 28. 

Mai 1982 zurUckgewiesen. 

Dieser Entscheidung lagen die am 21. Januar 1982 einge-

gangenen zwei AnsprUche zugrunde, weiche folgenderma3en 

lauten: 

"1. Lufttherjnostat für die Gaschromatographie mit einem 

Gehuse mit isolierenden 'Jänden, in weichem sich die 

anaiytischen Aggregate wie Trennsäulen, Trennsäulen-

schalteinrichtungen, Teile von Injektoren, Detektoren 

und Umschaltventileri sowie Heiz- und Luftumwälz-Vorrich-

tungen befinden, wobei wenigstens ein Gehäuseteil para-

liel zur Gehäuselängsachse verschiebbar ausgebildet ist, 

dadurch 	gekennzeichnet,daj3der 

verschiebbare Gehäuseteil der aus den Seitenflächen des 

Gehäuses (1) gebildete und die in fester Position ange-

ordneten analytischen Aggregate (4) umgebende Gehäuse-

mantel (8) ist. 

2. Luftthermostat nach Anspruch 1, bei dem die analy-

tischen Aggregate in oder an dem eine Stirnf1che des 

Gehäuses bildenden Oberteil des Thermostaten angeordnet 

sind, d a d u r c h 	g e Ic e n n z e i c h n e t, dai3 

der sie umgebende Gehäusemantel (8) Uber einen, die 

Bodenfläche (2) des Gehäuses sowie die Heiz- und Luftum- 
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wa1zvorrichtungen (7, 17) tragenden Sockel (5) teles-

kopartig absenkbar ist. Die ZurUckweisung wird daxnit 

begrUndet, daB der Luftthermostat nach Anspruch 1 in 

Ansehung des in der "Siemens-Zeitschrift" 45 (1971), 

H.10, S.662-664 und in der DE-C-199 093 offenbarten 

Standes der Technik zwar neu sei, jedoch auf keiner 

erfinderischen Tätigkeit im Sinne der Art. 52 (1) und 56 

EPU beruhe. Der Anspruch 1 sei daher nicht gewährbar. 

Dies habe zur Folge, daB auch der abhängige Anspruch 2, 

dessen Fassung sich von der ursprUnglichen nur durch 

eine Verschiebung eines Merkmals vom Kennzeichén in den 

Oberbegriff unterscheide, ebenfalls keinen Bestand habe, 
wie im PrUfungsbescheid vom 12. Oktober 1981 dargelegt 

worden sei. 

2. Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin mit 

dem am 30. Juli 1982 eingegangenen Schriftsatz unter 

Zahiung der BeschwerdegebUhr Beschwerde erhoben und 

diese mit dem am 10. September 1982 eingegangenen 

Schriftsatz begrundet, ohne neue AnsprUche vorzulegen. 

Sie macht im wesentlichen folgendes geltend: 

Die bekannte Forderung riach guter Zugängiichkeit zu den 

im Thermostatenraum angeordneten Apparateteilen sei bis 

zum Zeitpunkt der Anmeldung aktuell geblieben, obwohl 

schon Lösungen für dieses Problem mit Hilfe FronttUr im 

Thermostatgehuse oder eines abhebbaren oder abklappba-

ren Deckels vorgeschlagen worden seien. Erst die anmel-

dungsgemä3e Lösung in Form eines absenkbaren Gehãuseman-

tels habe befriedigt, weiche neben der guten Zugänglich-

keit zu den Apparateteilen eine ortsfeste Montage der 

Aggregate und infolge der schnellen AbkUhlung der Aggre-

gate nach Absenken des Mantels nur kurze Betriebspausen 

erfordere. InAnbetracht der ständigen BemUhungen der 

Fachwelt könne daher keine Rede davon sein, daB die 

anmeldungsgemäl3e Losung, weiche ausgehend vom Stande der 

Technik mehrerer Schritte bedurft habe, ohne weiteres 

sich dem Fachmann angeboten habe. 

.. .1... 
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3. Die BeschwerdefUhrerin beantragt, 

- die Entscheidung der PrUfungsabteilung aufzuheben und 

- nach Hauptantrag das Patent auf der Grundlage der am 

21. Januar 1982 eingegangenen zwei Ansprtiche zu er- 

teilen; - nach Hilfsantrag das Patent auf der 

Grundlage des geltenden Anspruchs 2 zu erteilen. 

II. EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und der 

Regel 64 EPU. Die Beschwerde ist daher zulässig. 

a) zum Hauptantrag: 

1. Die geltende, im Vergleich zur ursprUnglichen nur unwe-

sentlich geänderte Fassung der AnsprUche ist durch die 

eingereichten Unterlagen gedeckt und formal nicht zu 

beanstanden. 

2. Ein Luftthermostat für die Gaschromatographie entspre-

chend der Gattung des Anspruchs 1 ist aus der"Siemens-

Zeitschrift" aa0. bekannt. Bei diesem Gerät ist der die 

Aggregate tragende Deckel des Therxnostatengehäuses mit 

Hilfe eines pneumatischen Hubzylinders parallel zur 

Gehäuselängsachse vertikal verschiebbar, während der 

eine Einheit mit dem Boden bildende Mantel des Gehäuses 

ortsfest gelagert ist. Demnach fehlen die kennzeichnen-

den Merkmale des Anspruchs 1. 

Die DE-C-199 093 betrifft einen Järm- und Trockenschrank 

ohne nähere Angabe eines speziellen Anwendungsgebietes. 

Zwecks eines leichten Zuganges zum Innenraum des Schran-

kes besteht dieser aus zwei syinmetrisch geformten Tei-

len, der eine umfassend den Deckel und die obere Hälfte 
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des Gehäusemantels, der andere den Boden und die untere 

Mantelhälfte. Die beiden Gehäuseteile sind parallel zur 

Gehuse1ngsachse relativ zueinander verschiebbar, wozu 

bei einer AusfUhrungsform der Gehäuseunterteil relativ 

zum ortsfest gelagerten Oberteil absenkbar ist, siehe 

den rJortlaut des dortigen Anspruchs 1. Unterschiedlich 

zum Kennzeichen des vorliegenden Anspruchs 1 besteht 

somit der verschiebbare Teil des Gehäuses nicht allein 

aus dem (vollständigen) Mantel sondern nur aus einem 

Teil desselben, der zudem noch mit dem Boden (oder dem 

Deckel) fest verbunden ist. Zur Lagerung desGutes dient 

ein ortsfester Tisch, dessen Beine den Boden des Schran-

kes durchsetzen. Der Luftthermostat fUr die Gaschroma-

tographie nach Anspruch 1 ist demnach neu. 

3. 	Der in der "Siemens-Zeitschrift" aaO. beschriebene Luft- 

thermostat gewhrleistet offensichtlich wie der Anmel-

dungsgegenstand eine gute Zugänglichkeit zu den Aggrega-

ten, welche im Vergleich zu den auf Seite 2, Abs. 1 der 

Beschreibung von der BeschwerdefUhrerin als bekannt 

vorausgesetzten Therinostaten mit einer TUre wesentlich 

verbessert ist. Nachteilig bei der bekannten Deckel-

konstruktion ist, daB die Anschlui3- und Versorgungslei-

tungen flexibel urid entsprechend lang auszubilden sind, 

wodurch u.a. die Kopplungsmoglichkeiten mit externen 

Systemen, die oft kur.ze und beheizbare Verbindungslei-

tungen erfordern, eingeschränkt sind. Desweiteren kann 

bei der Bewegung des Deckels eine Dejustierung der einp- 

findlichen Mei3systeme auftreten. In der Behebung der 

Mängel der Deckelkonstruktion wird die der Anmeldung 

zugrundeliegende Aufgabe erblickt, vgl. S. 2 der am 21. 

Januar 1982 eingegangenen Beschreibungseinleitung in 

Ubereinstimmung mit den analogen Angaben auf Seite 2 der 

ursprUnglichen Unterlagen. Gelöst wird diese Aufgabe 

durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1. 

. . . / . . . 
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Die bei der beweglichen Deckelkonstruktion nach der 

"Siemens-Zeitschrift" aaO. auftretenden Schwierigkeiten 

mit den Anschlu3- und Versorgungsleitungen werden ohne 

weiteres, z.B. vom Benutzer soicher Geräte, festge-

stelit. Die Gerteherste11er werden daher bemUht sein, 

die in Rede stehenden Mnge1 abzustellen. Der prinzi-

pielle Lösungsgedanke liegt für den Konstrukteur unmit-

telbar auf der Hand, ohne besondere tJberlegungen anstel-

len zu mUssen, nämlich den die Aggregate tragenden Dek-

kel ortsfest zu lagern. Hieraus ergibt sich zwangsläu-

fig, urn der bekannten Forderung nach guter Zuganglich-

keit zuden Aggregaten gerecht zu werden, dal3 die Ubri-

gen .andungsteile des Gehuses oder zumindestens Teile 

desselben relativ zuin Deckel versteilbar sein mUssen. 

Die Lehre, daL3 auf diese Weise bei Eeststehendem Deckel 

eine gute Zugänglichkeit zum Innenraurn eines ärine-

schrankes zu verwirklichen ist, vermittelt auch die 

DE-C-199 093. Diese Druckschrift ist, abweichend von der 

Auffassung der BeschwerdefUhrerin in Betracht zu ziehen, 

falls der mit der Lösung der anstehenden Probleme be-

auftragte Fachmann Uberhaupt noch Lösungsideen aus dent 

Stande der Technik bedUrfen solite, da Thermostaten für 

wissenschaftliche Geräte im aligemeinen nach Art eines 

Tãrmeschrankes aufgebaut sind, wie die BeschwerdefUherin 

im ersten Satz auf Seite 2 der geltenden Beschreibung 

einrumt. 

Im Ubrigen handelt es sich bei diesem ersten und wesent-

lichen Schritt zur Lösurtg der gesteliten Aufgabe urn eine 

einfache kinematische Umkehrung, auf die der fachkundige 

Konstrukteur ohne weiteres kommt, falls die bislang 

praktizierte Bewegungszuordnung zu den einzelnen Ele-

menten des Gehäuses sich als mit Mangein behaftet her-

ausstellt. 
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Ausgehend von dent in der "Siemens-Zeitschrift" aaO. 

beschriebenenen Gaschromtaographen liegt nach Volizug 
dieses ersten nicht erfinderischen Schrittes ein Thermo-

statgehuse mit einem ortsfesten Deckel und einer ab-
senkbaren Einheit, bestehend aus dem Boden und der Sei-
tenwandung, vor. Falls die aus der dadurch notwendig 

gewordenen flexiblen Gestaltung der im Boden mUndenden 
Versorgungsleitungen, z.B. für die Stromversorgung der 

Luftumwälzvorrichtung, erwachsenen Schwierigkeiten abge-
steilt werden sollen, wird der fachkundige Konstrukteur 

nicht zogern, das im Zusanunenhang mit dem Deckel als 
vorteilhaft erkannte Bauprinzip auch auf den Boden anzu-

wenden, d.h. auch den Boden ortsfest anzuordnen, woraus 

zwangs1ufig die im Anspruch 1 vorgeschriebene Ver-
schiebbarkeit nur des Gehäusernantels resultiert. 

Der Luftthermostat für die Gaschromatographie nach An-

spruch 1 erweist sich mithin als das Ergebnis einfacher 

fachmännischer Uberlegungen, die keine erfinderische 

Tätigkeit voraussetzen (Art. 56 EPU). 

Auch die Ausfuhrungen der BesdhwerdefUhrerin in der 

BeschwerdebegrUndung, soweit vorstehend noch nicht abge-
hande1t, - ,geben keinen Anlal3 zu einer anderen Beurteilung 

des Arimeldungsgegenstandes. So hat erst die injUngerer 
Zeit bekannt gewordene Bauweise mit einem verschiebbaren 
Deckel, gepaart mit einer technischen cleiterentwicklung 
von Gaschroivatographen und einer Steigerung ihrer Em- 

0 	satzmoglichkeiten, z.B. Kopplung mit einem Massenspek-:; 

trometer, weiche die Anzahl der Anschlul3- und Versor-. 

gungsleitungen stark erhöht haben, die Schwierigkeiten 
mit den Leitungen so recht aufkonunen zu lassen. Es kann 

daher kejne Rede davon sein, daB sich die Fachwelt urn 

die Lösung der anstehenden Probleme schon seit langer 

Zeit bexnUht htte und demzufolge die verrneintliche Er-

findung nicht nahegelegen habe. 

. . . / 0 • I 
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Anspruch 1 ist daher nicht gewThrbãr (Art. 52 (1) EPU). 

Der Beschwerde im Rahinen des Hauptantrages konnte dem-

nach ein Erfoig nicht beschieden sein. 

b) zum Hilfsantrag: 

1. Eine den forinalen Erfordernissen (Regel 29 EPU) gerecht 

werdende Anspruchsfassung für den Hilfsantrag liegt 

nicht vor. Eine soiche ware von der BeschwerdefUhrerin 

umgehend vorzulegen. Der geltende Anspruch 2 ist auf den 

Anspruch 1 rUckbezogen. Deinnach begehrt die Beschwerde-

fUhrerin Patentschutz für einen Lufttherntostat, dessen 

Gattung (unter Vermeidung etwaiger Iiederho1ungen von 

Merkmalen) durch die Merkinale der Gattungsteile des 

Anspruchs 1 und 2 umrissen ist und den Stand der Technik 

nach der "Siemens-Zeitschrift" aaO. berUcksichigt und 

dessen kennzeichnenden Merkmale denen der AnsprUche 1 

und 2 zusammengefa8t entsprechen. 

Anspruch 2 beinhaltet eine spezielle baulche Ausbildung 

des Lufttherinostats, deren Merkmale zweifelsfrei zu 

bestimrnen sind, so daB von der Vorlage einer formal 

kiargesteilten Anspruchsfassung zum jetzigen Zeitpunkt 

abgesehen werden konnte. Diese baulichen Einzelheiten 

bestehen darin, daB 

-) der Gehäusemantel absenkbar ist (die Fassung des 

Anspruchs 1 lä8t die Bewegungsrichtung des Gehäuseman-

tels noch of fen) 

(f,) 
 

ein den Boden des Gehäuses sowie die Heiz- und Luft- 

umwalzvorrichtungen tragender Sockel vorhanden ist, 

() Uber den Sockel der Gehäusemantel teleskopartig  ver- 

schiebbar ist. 

2. Nachdem sich der Gegenstand des Anspruchs 1 als neu 

erwiesen hat, ist dem Luftthermostat nach Hilfsantrag 

ebenfalls tTeuheit zuzubilligen. 

S • • / • • • 



8 
p.  

3. Die erste Instanz hat noch nicht geprUft, ob ein Luft-

thermostat mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und spezi-

alisiert entsprechend den Merkmalen des Anspruchs 2 auf 

einér erfinderischen Thtigkeit beruht. Dent MerkmalOc_) 

dUrfte dabei keine besondere Bedeutung zukonunen, da beim 

Stande der Technik die beweglichen Gehäuseteile eben-

falls absenkbar, d.h. vertikal verschiebbar sind. So 

wurde im PrUfungsbescheid vom 12. Oktober 1981, auf den 

in der Zurtickweisungsentscheidung Bezug genommen wurde, 

im Zusainmenhang mit Anspruch 2 lediglich die Feststel-

lung getroffen, daB die dort niedergelegte AusfUhrungs-

form auf dent gleichen Lösungsprinzip wie der Gegenstand 

des Anspruchs 1 beruhe, indem nur der Gehäusemantel und 

nicht auch die die Aggregate tragenden ?andteile ver-

schoben werde. Zu den Merkmalen der teleskopartigen 

Verschiebung des Mantels Uber einen Sockel wurde keine 

Beurteilung abgegeben. Auch die BeschwerdefUhrerin hat 

bislang zum Hilfsantrag sachlich nichts ausgefUhrt. 

Die Sache ist daher zur weiteren PrUfung an die Vorin-

stanz zurUckzuverweisen (Art. 111 (1) EPU). 

III. Entscheidungsformel 

Aus den dargelegten GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die Entscheidung der PrUfungsabteilung 032 des Europäischen 

Patentamts vom 28. Mai 1982 wird aufgehoben. 

Die Aiuneldung wird an die PrUfungsabteilung zurUckverwiesen 

mit der Auflage das PrUfungsverfahren auf der Grundlage des 

am 21. Januar 182 eingegangenen Anspruchs 2 fortzusetzen. 

Der Geschäftsstel1enbeamte 	 Der Vorsitzende 


